
 
 

Spielordnung (SO) 
I.  ALLGEMEINES 

§ 1 Aufgabe 
1. Die Spielordnung (SO) des Basketballverbandes Baden-Württemberg (BBW) regelt den Spielbetrieb im Bereich des 

BBW. Für die Durchführung des Spielbetriebs gelten die Bestimmungen der DBB-Spielordnung in der jeweils gültigen 
Fassung, ergänzt durch diese Spielordnung, zusätzlich durch die DBB-Jugendspielordnung. 

2. Für die Jugend ist der Spielbetrieb zusätzlich durch die Jugendordnung des DBB und des BBW geregelt. 
3. Von dieser Spielordnung abweichende Bestimmungen der Bezirke sind nur gültig, soweit die Ordnungen des DBB und 

des BBW dies zulassen. 
4. Verstöße gegen die Spielordnung werden nach den Bestimmungen der DBB-Rechtsordnung sowie nach dem 

Strafenkatalog des BBW beziehungsweise der Bezirke geahndet. 

II.  SPIELBETRIEB 
§ 2 Teilnahmeberechtigung 
1. Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften aller Vereine, die dem BBW angehören. Über die Teilnahme von Vereinen, 

die andere Landesverbände des DBB angehören entscheidet das Präsidium. 
2. Über die Teilnahmeberechtigung von Spielgemeinschaften (SG) entscheidet das Präsidium. Mindestvoraussetzung für 

eine Genehmigung ist ein schriftlicher Vertrag zwischen den beteiligten Vereinen, der insbesondere die Kosten und 
die Aufteilung der Ligenplätze bei Auflösung der SG regelt. 

3. Die Teilnahmeberechtigung kann vom Präsidium verweigert oder entzogen werden, wenn der Verein oder eine SG 
den finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem BBW nicht nachkommt. 

§ 3 Einsatzberechtigung 
1. Die Einsatzberechtigung wird mit dem Eintrag eines Spielers/einer Spielerin durch ihren Verein auf dem 

elektronischen Mannschaftsmeldebogen (eMMB) erlangt. 
2. Bei Mannschaften, die in Spielklasse spielen, in denen der eMMB nicht Vorschrift ist, wird die Einsatzberechtigung 

durch den Eingang des Mannschaftsmeldebogens (MMB) beim zuständigen Staffelleiter erlangt. Dabei muss auf dem 
MMB Name, Vorname, Nummer des Teilnehmerausweises und Datum der Teilnahmeberechtigung angegeben sein, 
damit die Einsatzberechtigung wirksam wird. 

3. Auf dem Mannschaftsmeldebogen dürfen nur Spieler aufgeführt werden, für die der Verein eine 
Teilnahmeberechtigung oder eine Sonderteilnahme-berechtigung ("Zweitlizenz") hat. Jeder Spieler darf in jeder 
Altersklasse nur auf einem MMB des Vereins aufgeführt sein. Spieler die in verschiedenen Altersklassen zum Einsatz 
kommen sollen, müssen auf dem MMB jeder Altersklasse aufgeführt sein. 

§ 4 Ausschreibung 
1. Der Spielbetrieb wird im einzelnen durch Ausschreibung geregelt. Spätestens einen Monat vor Beginn des Spieljahres 

erlässt der Ressortleiter I die Ausschreibung für die Meisterschafts- und Pokalspiele der Senioren. Er kann die 
Ausschreibungen auf Staffelleiter übertragen. 

2. Meisterschafts- und Pokalspiele der Jugendklassen werden in besonderer Ausschreibung durch den Ressortleiter III 
geregelt. 

§ 5 Kosten 
Der gastgebende Verein trägt die Kosten für die Spieldurchführung, der Gastverein die ihm entstehenden Kosten, es 
sei denn die Ausschreibung regelt die Kostenverteilung anders. Bei Spielen an neutralem Ort gilt der zuerst genannte 
Verein als Gastgeber. 

§ 6 Ligen und Gruppen 
1. Alle Staffeln haben bei den Damen 10 Mannschaften und bei den Herren 12 Mannschaften als Sollstärke. 
2. Bei Spielen der Regionalliga müssen die Mannschaften von Trainern betreut werden, die mindestens im Besitz der 

DBB-Trainerlizenz C sind. Ausnahmegenehmigungen für andere Trainer sind gebührenpflichtig. Eine 
Ausnahmegenehmigung muss vor dem ersten Punktspiel bei der BBW-Geschäftsstelle beantragt werden. Sie ist 
vereinsbezogen und gilt jeweils für eine Saison. 

3. Die Veranstaltung der Meisterschaftsspiele unterhalb der Oberliga regeln die Bezirke. Dabei ist die höchste 
Spielklasse eines Bezirks die Landesliga, die zweithöchste die Bezirksliga. 

 



§ 7 Auf- und Abstieg 
1. Für Auf- und Abstieg ist die Platzierung nach Abschluss der Spielrunde maßgebend. Der Aufstiegsmodus richtet sich 

nach den Bestimmungen der übergeordneten Spielklassen. Die Zahl der Auf- und Absteiger wird durch die 
Ausschreibung geregelt. 

2. Mit Rechtsgültigkeit einer Abschlusstabelle erhalten Aufsteiger die Anwartschaft auf die Teilnahme am nächsten 
Wettbewerb der nächsthöheren, Absteiger die Anwartschaft auf die Teilnahme am nächsten Wettbewerb der 
nächstniederen Klasse. Mannschaften, die nicht Auf- oder Absteiger sind, erhalten die Anwartschaft zur Teilnahme 
am nächsten Wettbewerb ihrer bisherigen Spielklasse. 

3. Bei Verzicht oder Verhinderung eines erstplazierten Aufsteigers geht das Aufstiegsrecht auf den Nächstplatzierten, 
danach auf den Drittplazierten über. Kann dadurch kein Aufsteiger gefunden werden, vermindert sich die Zahl der 
Absteiger in der höheren Klasse entsprechend. Bleibt nach dieser Regelung in einer Spielklasse eine Anwartschaft 
frei, so wird diese nach sportlichen Kriterien vergeben. 

4. Eventuelle Qualifikationsturniere zum Aufstieg in die Regional- oder Oberliga werden vom BBW durchgeführt. 

§ 8 Sonderregelungen 
1. In der Regional- und Oberliga kann nur jeweils eine Mannschaft eines Vereins spielen. 
2. Spielen in einer Spielklasse oder gleichwertigen Spielgruppe mehrere Mannschaften eines Vereins, so sind diese 

personell völlig zu trennen. Die Meldung auf dem Mannschaftsmeldebogen ist verbindlich. Der Wechsel eines Spielers 
zwischen diesen Mannschaften seines Vereins ist innerhalb der laufenden Saison nicht zulässig. 

3. Auf Antrag kann eine Mannschaft aus der üblichen Ordnungszahlen-Reihenfolge für die Mannschaft eines Vereins 
herausgenommen werden. Diese Mannschaft erhält dann statt der üblichen Ordnungszahl einen Buchstaben oder 
eine Buchstabenkombination und wird bezüglich der Einsatzberechtigung von Spielern wie ein gesonderter Verein 
behandelt. Wechsel in und aus dieser Mannschaft innerhalb des Vereins sind für bereits eingesetzte Spieler während 
der laufenden Saison nicht möglich. 

III.  SPIELLEITUNG 
§ 9 Ermächtigung 
1. Die oberste Spielleitungsinstanz ist der Ressortleiter I des BBW. Er entscheidet über alles, was nicht in der 

Spielordnung oder Ausschreibung geregelt ist. Er ist berechtigt, Weisungen für Ausschreibungen, Durchführung von 
Spielen, Turnieren und anderen Veranstaltungen im Bereich des BBW zu erlassen, die von Staffelleitern und Vereinen 
beachtet werden müssen. 

2. Der Ressortleiter I ist Spielleiter für alle Spiele auf Verbandsebene mit Ausnahme der Jugendklassen. Die Spielleitung 
dafür obliegt dem Ressortleiter III. Die Spielleitung kann an Staffelleiter übertragen werden. 

3. Auf Bezirksebene ist der Bezirkssportwart Spielleiter. Für ihn gelten die Bestimmungen für den Ressortleiter I 
entsprechend. 

IV.  POKALSPIELE 
§ 10 Teilnahmeberechtigung 
1. Teilnahmeberechtigt an Pokalspielen auf BBW-Ebene sind bei den Damen und Herren jeweils eine Vereinsmannschaft 

aller BBW-Mitgliedsvereine. Für die Endspiele und Halbfinalspiele kann per Ausschreibung ein anderer 
Austragungsmodus festgelegt werden. 

2. Die Qualifikation für den DBB-Pokal richtet sich nach den Richtlinien des DBB. 

§ 11 Spielsystem 
1. Die Spiele werden im KO-System durchgeführt, wobei die klassentiefere Mannschaft immer Heimrecht hat. Das 

Endspiel kann per Ausschreibung auch in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. 
2. Die Spielpaarungen sowie das Heimrecht bei klassengleichen Mannschaften werden vom Pokalspielleiter ausgelost. 

V.  BESONDERE BESTIMMUNGEN 
§ 12 Nachwuchsmannschaften 

Für die Pflicht zur Meldung von Nachwuchsmannschaften gilt §14 der BBW-Jugendordnung. 

§ 13 Doping 
1. Doping ist verboten. 
2. Doping ist die Anwendung von Substanzen und/oder Maßnahmen vor oder während eines laufenden Wettbewerbs, 

die geeignet ist, den physischen oder psychischen Leistungszustand eines Spielers künstlich zu verbessern, oder der 
Versuch von Dritten, derartiges anzubieten oder jemanden zur Anwendung zu veranlassen. 

3. Im Zweifelsfall ist bei der Beurteilung von Maßnahmen und Substanzen die vom Deutschen Sportärztebund 
herausgegebene Liste maßgeblich. 

4. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer vom Verband oder diesem dazu beauftragten Gremium angeordneten 
Dopingkontrolle zu unterziehen. 

5. Die Vereine sind für das Handeln ihrer Angestellten, Mitglieder oder sonstigen von ihnen beauftragten Personen 
verantwortlich. 

6. Verstöße gegen die Dopingbestimmungen werden gemäß den DSB-Richtlinien geahndet. Über das Strafmaß 
entscheidet das BBW-Präsidium. 



VERBANDSTAGSBESCHLÜSSE MIT DAUERWIRKUNG 
Für Regional- und Oberligen sind die Spiele am Sonntag spätestens um 17.30 Uhr anzusetzen (29.05.1988, KA-
Grötzingen). 
Die spielleitende Stelle kann auf begründeten Antrag eines Vereins abweichende Regelungen treffen (31.05.1987, S-
Möhringen) 
Im Spielbetrieb der BBW-Ligen (Regional- und Oberligen, Pokal) wird ab der Saison 1997/98 in der Spalte „TA-/MMB-Nr.“ 
des Spielberichtsbogen (SBB) nicht mehr die Nummer des Teilnehmerausweises (TA) sondern die lfd. Nr. des 
Mannschaftsmeldebogens eingetragen. Kommen Spieler/innen der Mannschaft mit der nächst höheren Ordnungsnummer 
zum Einsatz, bleibt die Spalte „TA-/MMB-Nr.“ frei. 
Jeder Staffelleiter im Senioren- und Jugendbereich muss am Ende der Vor- und Rückrunde eine Aufstellung über die 
Spiele und ihre Schiedsrichter anfertigen und dem jeweils zuständigen Spielleiter und Schiedsrichterwart zukommen 
lassen. 

Verabschiedet vom BBW-Verbandstag am 21. 06. 1997 in Freiburg/Br., geändert 17. 07. 1999 (Schelklingen); 
08.07.2000 (Ludwigsburg) 21.06.2003 (Sindelfingen), 09.07.2005 (Ettlingen). 
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